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Ausgaben für Au-pairs steuerlich absetzbar
Das Bundesministerium für Finanzen hat im E-Mail Newsletter vom 30.1.2007 weitere Informationen zur steuerlichen Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten veröffent​licht. Das entsprechende Schreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder ist zu finden unter:

http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/DE/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/179,templateId=raw,property=publicationFile.pdf


Im Detail ist dort aufgeführt, wann welche Betreuungskosten unter welchen Voraussetzungen steuerlich absetzbar sind. Für berufstätige Gasteltern von Au-pairs mit Kindern bis 14 Jahre oder für Gastfamilien mit nur einem Berufstätigen aber Kinder im Alter von 3-6 Jahre ist grob zusammengefasst folgendes interessant: 

1. Kinderbetreuungskkosten können zu 2/3 der Kosten aber höchstens bis zu 4.000 Euro pro Kind und Jahr abgesetzt werden. 

2. Zu berücksichtigen sind Ausgaben in Geld oder Geldeswert (Wohnung, Kost, Waren, sonstige Sachleistungen). Sachbezugskosten in 2010: volle Verpflegung 215 Euro je Monat, Unterkunft allgemein: 204 Euro, Au-pair Versicherung, Monatskarte……
3. Da Au-pairs auch im Haushalt mithelfen, können bei fehlender anders lautender ver​traglicher Regelung nur 50% der Gesamtaufwendungen als Kinderbetreuungskosten be​rücksichtigt werden. Nimmt das Au-pair im wesentlichen Aufgeben der Kinderbetreuung wahr, kann dies im Vertrag entsprechend vereinbart und dann auch steuerlich entsprechend berücksichtigt werden. 

4. Als Nachweis der Au-pair Kosten sind die Vorlage eines Au-pair Vertrages und der Nachweis der Zahlungen auf das Konto des Au-pairs erforderlich. 

5. Die Aufwendungen werden vorrangig wie Werbungskosten (wie Sonderausgaben bei Eltern mit nur einem Berufstägigen und Kinder von 3-6 Jahre) berücksichtigt.

6. Au-pairs müssen künftig ein Konto eröffnen, was sie bei Nachweis eines Wohnsitzes in Deutschland auch können. 

7. Kost, Logis und Taschengeld summieren sich im Jahr auf 9.348 Euro. Ohne anders lautende vertragliche Regelung sind davon 4.674 Euro als Kinderbetreuungskosten an​setzbar und davon 2/3 – 3.116 Euro - können als Werbungskosten bei der Steuererklärung geltend gemacht werden. Kommen vertraglich vereinbarte Leistungen wie Fahrt-, Sprachschul- oder Versicherungskosten oder Kosten im Zusammenhang mit der Anwer​bung – Vermittlungs​gebühren - noch hinzu, kann sich der Betrag um 500 Euro und mehr erhöhen.

8. Prüfen Sie, ob ihr Einkommensteuerbescheid einen Vorläufigkeitsvermerk zur Abrechnung der Betreuungskosten für die Kinder enthält. Es kann sein, dass viele Eltern für die Jahre seit 2006 mit vorläufigem Steuerbescheid – anders als bisher – den vollen Abzug der Betreuungskosten bekommen. Ein Ehepaar aus Sachsen klagt beim Bundesfinanzhof, weil das Finanzamt vom Kindergartenbeitrag für den Sohn nur zwei Drittel anerkennt. Mutter und Vater wollen den Beitrag voll als Werbungskosten absetzen, denn sie sind beide berufstätig. Ein Einspruch gegen die Kürzung auf zwei Drittel (s.o.) ist nur nötig, wenn der Vorläufigkeitsvermerk im Steuerbescheid fehlt. Dann sollten Sie das Finanzamt auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 15. Februar 2010 mit dem Geschäftszeichen IV A 3 - S 0338/07/10010 hinweisen. Für den Einspruch haben Sie nach dem Erhalt Ihres Einkommensteuerbescheids einen Monat lang Zeit.
9. Eine Geltendmachung von Kosten als haushaltsnahe Dienstleistung ist nicht möglich, da der Dienstleistende, im obigen Fall das Au-pair, die Dienstleistung nicht in selbststän​diger Tätigkeit erbringt. Steuervergünstigung für eine Haushaltshilfe gibt es nur bei geringfügigen oder regulären Beschäftigungsverhältnissen mit entsprechender Sozialversicherungspflicht.
- Keine Übernahme von Gewährleistungen im Zusammenhang mit den oben getroffenen Aussagen. 
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberater. -
Heike Hambloch, Dompfaffenweg 12, 50829 Köln. http://www.au-pairs.de. E-Mail: hambloch@au-pairs.de.
FON.: 0049 (0)221 733030, FAX: 0049 (0)221 733540.  Bank: Stadtsparkasse Köln, Blz: 370 501 98, Kto-Nr: 77 22 515.

